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Am 10. Dezember 1948 verabschiedete 
die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in Paris die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte. Sie machte 
klar, dass alle Menschen „frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren“ sind 
(Art. 1) – und zwar „ohne irgendeinen Un-
terschied, etwa nach Rasse*, Haut farbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Überzeugung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Ge-
burt oder sonstigem Stand “ (Art. 2). Diese 
internationale Bekräftigung einer huma
nistischen, weltbürgerlichen Perspektive 
war ein Meilenstein in der Geschichte 
der Menschheit, die zuvor meist in den 
beschränkten Kategorien der eigenen 
Familie, des eigenen Stammes, der ei-
genen Ethnie, der eigenen Religion oder 
der eigenen Nation gedacht hatte. 

Allerdings hat es schon Jahrhunderte, ja 
sogar Jahrtausende vor der Verab schie-
dung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte Personen gegeben, die 
sich für die Idee der EINEN Menschheit 
starkgemacht haben. So formulierte 
etwa der chinesische Philosoph Mo Ti, 
dem wir die erste Antikriegsschrift der 
Weltliteratur verdanken, bereits vor 
2500 Jahren das Gebot der universellen 
Menschenliebe. Der limitierten Sicht auf 
die Welt, die nur auf den Vorteil der ei ge-
nen Gruppe bedacht ist, setzte er einen 
neuen Universalismus entgegen, eine 
Menschenliebe, die nicht Halt macht an 
den Grenzen des jeweiligen Staates, der 
jeweiligen Schicht oder Familie:

Das Weltkulturerbe der Menschheit
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» Wenn man andere Staaten wie den 
eigenen betrachtet und andere Familien 
wie die eigene und andere Menschen wie 
sich selbst, (…) dann werden die Starken 
nicht die Schwachen überwältigen, die 
Masse wird nicht die Minderheiten be
rauben, die Reichen werden die Armen 
nicht verhöhnen, die Vornehmen werden 
über die Einfachen nicht lästern, und 
die Schlauen werden die Dummen nicht 
übervorteilen. (…) Was ist daran so 
schwierig? – Einzig, dass die Oberen, ihre 
Regierung und die Beamten ihr Handeln 
nicht danach einrichten. «

Wie das Beispiel des chinesischen Phi-
lo sophen Mo Ti zeigt, ist die Idee glei-
cher, universeller Rechte keineswegs 
eine „Erfindung des Westens“, auch 
wenn dies immer wieder behauptet 
wird. Tat sächlich waren die sogenannten 
„westlichen Werte“ über weite Strecken 
der Geschichte sogar eher „östliche 
Werte“ – etwa vom 9. bis 13. Jahrhundert, 
als die Hochzentren der muslimischen 
Kultur den Individuen sehr viel größere 
Freiheiten einräumten als das christliche 
Europa. Wir sollten daher verstehen, dass 
die universellen Menschenrechte keine 
„exklusiven Kulturgüter des Westens“ 
sind, die dem Rest der Welt in einem 
„imperialistischen Akt“ aufgezwungen 
werden, sondern vielmehr Früchte eines 
„Weltkulturerbes der Menschheit“, das 
von Männern und Frauen aller Zeiten, 
aller Kulturen und aller Kontinente her-
vorgebracht wurde.
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Der griechische Philosoph Epikur hatte 
bereits im 3. Jahrhundert vor unse-
rer Zeitrechnung die Idee des Gesell
schaftsvertrages entwickelt (die Werte 
des Zusammenlebens sind nicht vor-
gegeben, sondern werden unter den 
Men schen ausgehandelt) und das Glück 
des Einzelnen als zentralen Maß stab 
einer menschengerechten Poli tik be-
stimmt. Doch es dauerte zwei Jahr-
tau sende, bis diese Ideen politische 
Wirkung entfalten konnten. Thomas 
Jefferson, der mehrere Ausgaben des 
epiku reischen Lehrgedichts „Über die 
Natur der Dinge“ besaß, formulierte die 
berühmte Präambel der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung 1776 ganz 
im Sinne dieser antiken Glücks- und 
Vertragsphilosophie: 

» Folgende Wahrheiten erachten wir als 
selbstverständlich: dass alle Menschen 
gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem 
Schöpfer mit gewissen unveräußer li
chen Rechten ausgestattet sind; dass 
dazu Leben, Freiheit und das Streben 
nach Glück gehören; dass zur Sicherung 
dieser Rechte Regierungen unter den 
Menschen eingerichtet werden, die ihre 
rechtmäßige Macht aus der Zustimmung 
der Regierten herleiten... «

Die Menschenrechte im 18. Jahrhundert
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1789 unterstützte Jefferson als ameri ka-
nischer Botschafter in Paris den Marquis 
de La Fayette bei der Formulierung der 
französischen Erklärung der Menschen 
und Bürgerrechte, deren erster Artikel 
fast wörtlich den Artikel 1 der UN-
Menschenrechtscharta vorwegnimmt: 
„Die Menschen werden frei und gleich 
an Rechten geboren und bleiben es.“ 
Inspirationsquelle für Jefferson und 
La Fayette waren die Schriften ihres 
Mitstreiters Thomas Paine, der bereits 
1775 einen aufsehenerregenden Artikel 
gegen die Sklaverei verfasst und mit 
seinem Bestseller „Common Sense“ die 
Idee eines unabhängigen, demo kra-
tischen, an Menschenrechten orien tier-
ten Rechtsstaats auf amerikanischem 
Boden populär gemacht hatte. 
Von Paine stammt die Bezeichnung „Ver-
einigte Staaten von Amerika“ – und er 
sorgte 1791 mit seinem Buch „The Rights  
of Man“ auch dafür, dass der Begriff 
„Men schen rechte“ international bekannt 
wurde.

Trotz seiner unbestreitbaren Leistungen 
fiel Paine wenig später in Ungnade, da 
er sich durch sein Engagement gegen 
die Sklaverei, seine Vorschläge zur 
sozialen Gerechtigkeit und seine Kritik 
an den institutionalisierten Religionen 
in dem Buch „Age of Reason“ („Das 
Zeitalter der Vernunft“) mächtige Feinde 
gemacht hatte. Paine starb einsam und 
verbittert, doch seine Ideen lebten fort: 
Sein Verehrer Abraham Lincoln sorg-
te Jahrzehnte später dafür, dass die 
Befreiung der Sklaven durch ge setzt wer-
den konnte, und Paines Lebens motto 
„Die Welt ist mein Land und Gutes zu tun 
meine Religion“ wurde zum Leitmotiv 
der Weltbürger(innen)-Bewegung des 
20. Jahrhunderts.
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Dass die Menschenrechtsdebatte im 
20. Jahrhundert – 150 Jahre nach der 
Französischen Revolution – wieder auf-
ge griffen wurde, ist einem Mann zu 
ver danken, den die meisten wohl nur 
als Autor berühmter Science-Fiction-Ro-
mane wie „Die Zeitmaschine“, „Der Un-
sichtbare“ oder „Der Krieg der Welten“ 
kennen: 1939 löste H. G. Wells eine breite 
internationale Debatte aus, als er sich 
dafür einsetzte, dass das Ziel der Alliier-
ten im Zweiten Weltkrieg nicht allein  
in der Zerschlagung der Nazi-Diktatur 
be ste hen dürfe, sondern dass es darum 
ge hen müsse, einen internationalen 
Staaten bund zu etablieren, universelle 
Men schen rechte zu erklären und diese 
welt weit durchzusetzen. 

Mit seinem 1940 veröffentlichten Buch 
„The Rights of Man, or what are we 
fighting for?“ verfasste H.G. Wells einen 
der einflussreichsten (wenn auch heute 
weitgehend vergessenen) Texte des 20. 
Jahrhunderts. Denn Wells‘ unermüdlicher 
Einsatz für die Menschenrechte inspi-
rierte US-Präsident Franklin D. Roosevelt 
1941 zu seiner berühmten „Vier-Frei hei-
ten“-Rede, welche die Grundlage dafür 
lieferte, dass der Kampf für Menschen-
rechte tatsächlich zum Kriegsziel er-
klärt wurde. Zudem übte Wells‘ Text 
großen Einfluss auf das Denken der 
Präsidentengattin Eleanor Roosevelt aus, 
die 1947 den Vorsitz der UN-Men schen-
rechtskommission übernahm.

Der Science-Fiction-Autor und die Menschenrechte
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Wells‘ Entwürfe zu einer Erklärung uni-
verseller Menschenrechte lagen den 
Kommissionsmitgliedern vor, als sie mit 
ihren Beratungen begannen. Weitere 
wesentliche Beiträge zum Text der spä-
teren UN-Menschenrechtscharta stam-
men von dem kanadischen Juris ten John 
Peters Humphrey, dem liba ne sischen 
Politiker Charles Malik, dem fran zö si-
schen Juristen René Cassin, dem chine-
sischen Philosophen Peng-chun Chang 
sowie dem französischen Philo sophen 
Jacques Maritain.

Unterstützung erhielt die UN-Men schen-
rechtskommission vom damaligen Ge - 
ne ral direktor der UNESCO, dem bri  ti-
schen Evolutionsbiologen und Be grün-
der des „evolutionären Huma nis mus“ 
Julian Huxley, der einige Jah re zu vor 
zusammen mit Wells das volu mi nöse, 
mehrbändige Werk „The Science of 
Life“ („Die Wissenschaft des Lebens“) 
herausgebracht hatte. Huxley kontak-
tierte Intellektuelle weltweit, um eine 
uni versalistische Begründung der Men-
schenrechte zu ermöglichen, was sich 
auch in der Präambel der Charta nieder-
schlug. Mitte 1948 stand der Text der 
Charta bereits weitgehend fest, doch die 
zunehmenden Spannungen zwischen 
Ost und West ließen es im mer un-
wahr scheinlicher erscheinen, dass die 
Vereinten Nationen die Men schen rechts-
erklärung letztlich auch ver ab schieden 
würden.
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Durch den Konflikt zwischen dem „kapi-
talistischen Westen“ und dem „kom mu-
nistischen Osten“ gerieten die Ver hand-
lungen der Vereinten Nationen 1948 
ins Stocken. Doch dann erfolgte ein un-
erwarteter Impuls der Zivilgesellschaft: 
Am 19. November 1948 besetzten Ak-
tivisten der „WeltbürgerBewegung“ die 
UN-Vollversammlung. Nach der Rede 
des jugoslawischen UN-Delegierten un-
terbrach der ehemalige Broadway-Star 
Garry Davis, der im Mai 1948 seinen 
amerikanischen Pass abgegeben und als 
staatenloser „Weltbürger Nr. 1“ auf dem 
Gelände der UN-Versammlung kampiert 
hatte, die UN-Sitzung und begann, die 
sogenannte „ORANErklärung“ (benannt 
nach dem Ort aus Albert Camus‘ Roman 
„Die Pest“) zu verlesen:

» Wir, das Volk, wollen den Frieden, den 
nur eine Weltregierung geben kann. Die 
souveränen Staaten, welche Sie ver
treten, trennen uns und führen uns zum 
Abgrund des allumfassenden Krie ges. 
Ich rufe Sie auf, uns nicht länger mit 
dieser Illusion politischer Autorität zu 
betrügen. (…) Und wenn Sie uns darin im 
Stich lassen... treten Sie zur Seite, denn 
eine WeltVolksversammlung wird aus 
unseren eigenen Reihen entstehen, um 
eine solche Regierung zu schaffen. «

Der Weltbürger Nr. 1 in der UN-Vollversammlung
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Die Aktion sorgte weltweit für Schlag-
zeilen – auch weil Davis vor Ort von den 
führenden Intellektuellen Frankreichs 
(u.a. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, 
André Breton) sowie aus der Ferne von 
Albert Einstein und Albert Schweitzer 
unterstützt wurde. Bereits zehn Tage 
später, am 29. November 1948, fand in  
der Central Hall in London eine Versamm-
lung statt, in der sich zweitausend 
Menschen zur „ORAN-Erklärung“ be kann-
ten. In Brüs sel zählte die Vereinigung 
„Les Amis de Garry Davis“ zu diesem 
Zeitpunkt bereits 12.000 Mitglieder.

Besonders stark war die Unterstützung 
in Paris, dem Versammlungsort der Ver
einten Nationen. Sechs Tage vor der 
Verabschiedung der Menschen rechts-
erklärung kamen zur Weltbürger-Ver-
an stal tung in der Salle Pleyel 3.000 
Men schen zusammen. Am 9. Dezember 
füll  ten so gar 12.000 Personen das Pariser 
Vélodrôme d‘Hiver. Tagelang belagerte 
die Pariser Bevölkerung das Palais de 
Chaillot, in dem die UN-Versammlung 
tagte, und setzte die Delegierten da-
durch so sehr unter Druck, dass sie am 
10. Dezember gar nicht anders konn-
ten, als die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte zu verabschieden. In 
den darauffolgenden Monaten ließen 
sich Hunderttausende von Menschen 
weltweit als „Weltbürger“ registrieren 
und verhalfen so Thomas Paines altem 
Motto „The World is my Country“ zu 
neuer Popularität. 



12

Die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte wurde von den Vereinten 
Natio nen ohne Gegenstimmen verab-
schiedet, acht Länder enthielten sich 
jedoch der Stimme, nämlich die Länder 
des damaligen Ostblocks (Sowjet-
uni on, Ukraine, Weißrussland, Polen, 
ČSSR, Jugoslawien) sowie Saudi-Ara-
bi en und Südafrika. Die Ost block-
Län  der kritisierten, dass die sozialen 
Men schenrechte in der Charta un-
ter repräsentiert seien, haupt säch lich 
stör ten sie sich jedoch an den in di vi
duellen Freiheitsrechten, die der staats-
sozialistischen Doktrin wider spra chen. 
Aus heutiger Sicht sind vor allem die 
Gründe interessant, die Südafrika und 
Saudi-Arabien 1948 dazu veranlassten, 
der Charta nicht zuzustimmen, denn sie 
geben Auskunft darüber, wo auch aktuell 
die stärksten Wider stände gegen die 
Menschenrechte liegen.

Bereits 1943, fünf Jahre vor Verab schie-
dung der UN-Menschenrechtserklärung, 
hatte der African National Congress 
die Resolution „Africans’ Claims in 
South Africa“ verabschiedet, die gleiche 
Rechte für alle Menschen in Südafrika 
und die Aufhebung der Rassentrennung 
forderte. Das damalige Apartheidsregime 
wollte dies unter keinen Umständen 
akzeptieren, weshalb es die UN-Charta 
nicht unterzeichnete. Zwar ist die 
Rassen trennung in Südafrika inzwischen 
überwunden, doch rassistische und 
nationalistischchauvinistische Grün de 
stehen der Akzeptanz der Men schen-
rechte noch immer in vielen Ländern im 
Wege.

Die aktuelle Bedrohung der Menschenrechte
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Saudi-Arabien wiederum verweigerte 
sich der Menschenrechts-Charta vor 
allem aus religiösen Gründen, denn der 
wahhabitische Gottesstaat war nicht 
einverstanden mit Artikel 18 der Er-
klä rung, der jedem Individuum Reli
gions freiheit garantiert. Nicht ohne 
Grund werden die Menschenrechte 
auch heute noch von vielen Führern 
religiöser Gemeinschaften (keineswegs 
von allen Angehörigen dieser Gemein
schaften! ) vehement bekämpft. Um 
diese Tatsache zu kaschieren, haben 
sie in den letzten Jahren sogar eigene 
„Menschenrechtserklärungen“ verab-
schie det, etwa die „Kairoer Erklärung 
der Menschenrechte im Islam“, welche 
Rechte nur dann anerkennt, wenn sie 
im Einklang mit der Scharia stehen, 
oder die „Russische Erklärung der Men-
schenrechte“, die nur solche Rechte ak-
zeptiert, die mit dem christlichortho
doxen Glauben zu vereinbaren sind.

Solche limitierten Menschenrechts erklä 
rungen sind ein Widerspruch in sich und 
das Papier nicht wert, auf dem sie ge-
schrie ben sind. Von Men schen rechten 
kann man nur sprechen, wenn sie für 
alle Men schen gel ten, unabhängig von 
ihrer Zu ge hö rig keit zu einer bestim mten 
Reli gion oder Nation. Des halb stellt die 
„Inter nationa le der Natio na listen“, die 
heute von Moskau bis Washington eine 
gefährliche Mischung aus nationalem 
Chauvinismus und reaktionären reli gi-
ösen Werten ver breitet, eine ernst hafte 
Bedrohung der Men schenrechte dar. 
Indem Trump, Putin, Erdogan & Co. reli-
giöse und natio nale Identitäten in den 
Vordergrund rücken, vergiften sie den 
Nährboden, auf dem die Menschenrechte 
gedeihen. Die Idee der EINEN Menschheit 
setzt eine weltbürgerliche Perspektive 
voraus.



14

Die UN-Menschenrechtscharta wurde 
1948 aufgrund der politischen Span-
nun gen nicht als völkerrechtlich ver
bind licher Vertrag, sondern nur als un    
ver bindliche Absichtserklärung ver ab-
schiedet. Doch auch mit diesem Status 
entfaltete sie große Wirkung. So wurden 
zentrale Inhalte der Charta in zahlreiche 
Staatsverfassungen aufgenommen, u.a. 
auch in das deutsche Grundgesetz von 
1949. Die Bedeutung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte zeigt sich 
auch in der Anzahl der Über set zun gen: 
Inzwischen wurde sie in 460 Spra chen 
übersetzt, womit die UN-Men schen-
rechts erklärung zu den meist über setz-
ten Texten aller Zeiten gehört.

Um den Menschenrechten völkerrecht-
liche Verbindlichkeit zu verschaffen, 
wur den 1966 auf UN-Ebene zwei inter-
nationale Ab kommen geschlossen, 
näm lich der so genannte „Zivilpakt“ 
über Bürgerliche und Politische Rechte 
(BPR) sowie der „Sozialpakt“ über Wirt
schaft liche, So zi ale und Kultu relle 
Rechte (WSKR). Zudem ver ab schie de te 
die UN mehrere Kon ven tionen, die den 
Schutz einzelner Menschen rech te ge-
nauer regeln, etwa die Genfer Flücht
lings konvention, das Über ein kom men 
zur Beseitigung jeder Form von Rassen
diskriminierung, das Über ein kom men 
zur Beseitigung jeder Form von Dis
kriminierung der Frau, die UNAnti
folter konvention sowie die UNKinder
rechtskonvention. 

Die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte
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Natürlich kann man sich fragen, was die-
se Übereinkommen gebracht haben. Als 
Garry Davis, der „Weltbürger Nr. 1“, 1948 
von der Zeitung „Le Monde“ um ei nen 
Kommentar zu den Beschlüssen der UN 
gebeten wurde, sagte er: „Zehn Milli o-
nen Worte gegenüber Null Taten.“ Doch 
diese Antwort erwies sich als zu pessi-
mistisch. Denn die Debatte über die 
Men schenrechte hat die politische Kultur 
in vielen Ländern verändert – zumal auf 
Basis der UN-Erklärung regio na le Men-
schenrechtskonventionen ent   stan  den 
sind, durch die individuelle Rech te ein-
klag bar wurden (etwa vor dem Euro pä
ischen Gerichtshof für Men schen rechte in 
Straßburg). Zudem hat das UNSekreta riat 
zahlreiche Initiativen ge  star  tet, um den 
Worten Taten folgen zu lassen. So gelang 
es im Rahmen der „MillenniumsZiele“, 
die Zahl der Men schen, die in absoluter 
Armut leben, zu hal bieren. 

Seit 2015 verfolgt das UN-Sekre tariat 
noch ambitioniertere Ziele, nämlich die 
sogenannten „Global Goals“ (u.a. Be-
sei tigung der Armut, Schutz der Arten-
viel falt, Beendigung aller mili tä ri schen 
Konflikte).
Doch das UN-Sekretariat wird durch die 
UN-Vollversammlung, in der die In te res
sen der Nationalstaaten im Vor der grund 
stehen, immer wieder aus ge bremst.
Daher ist zur Ver bes se rung der Lage auch 
heute ein zivil gesell schaftlicher Im  puls 
erfor derlich – wie schon 1948, als die 
Welt bürger-Bewegung die UN-General-
ver samm lung in Paris besetzte. Die 
welt weite Durchsetzung der Men schen-
rechte wird kaum durch Politiker er fol-
gen, die sich in erster Linie für na tio nale 
Interessen engagieren. Die „Welt zivil
gesellschaft“ muss hier Verant wortung 
über nehmen: Es liegt an uns, die Gren-
zen in den Köpfen zu über winden.



16

Präambel
.  Da die Anerkennung der angeborenen Wür-

de und der gleichen und unveräußerlichen 
Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der 
Menschen die Grundlage von Freiheit, Ge-
rechtig keit und Frieden in der Welt bildet, 

.  da die Nichtanerkennung und Verachtung 
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der Mensch-
heit mit Empörung erfüllen, und da ver-
kündet worden ist, dass einer Welt, in der die 
Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und 
Freiheit von Furcht und Not genießen, das 
höchste Streben des Menschen gilt, 

.  da es notwendig ist, die Menschenrechte 
durch die Herrschaft des Rechtes zu schüt-
zen, damit der Mensch nicht gezwungen 
wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen 
Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, 

.  da es notwendig ist, die Entwicklung freund-
schaftlicher Beziehungen zwischen den Na ti-
onen zu fördern, 

.  da die Völker der Vereinten Nationen in der 
Charta ihren Glauben an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlichen Person und an die 
Gleich berechtigung von Mann und Frau er-
neut bekräftigt und beschlossen haben, den 
sozialen Fortschritt und bessere Lebens-
bedingungen in größerer Freiheit zu fördern, 

.  da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet ha-
ben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und 
Einhaltung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten hinzuwirken, 

.  da ein gemeinsames Verständnis dieser 
Rechte und Freiheiten von größter Wich tig-
keit für die volle Erfüllung dieser Ver pflich-
tung ist, 

verkündet die Generalversammlung diese 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als 
das von allen Völkern und Nationen zu er rei-
chende gemeinsame Ideal, damit jeder ein zelne 
und alle Organe der Gesellschaft sich diese 
Erklärung stets gegenwärtig halten und sich 
bemühen, durch Unterricht und Erzie hung die 
Achtung vor diesen Rechten und Freihei ten zu 
fördern und durch fortschreitende natio na le 
und internationale Maßnahmen ihre allge mei-
ne und tatsächliche Anerkennung und Einhal-
tung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaa-
ten selbst wie auch durch die Bevölkerung der 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete  
zu gewährleisten. 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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A r t i k e l  1

Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geist 
der Brüderlichkeit begegnen. 

A r t i k e l  2

Verbot der Diskriminierung
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten ohne ir-
gend einen Unterschied, etwa nach Rasse*, 
Haut farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, poli-
tischer oder sonstiger Überzeugung, natio na ler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder 
sonstigem Stand. 

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht 
werden auf Grund der politischen, rechtlichen 
oder internationalen Stellung des Landes oder 
Gebiets, dem eine Person angehört, gleich  gültig 
ob dieses unabhängig ist, unter Treu hand schaft 
steht, keine Selbstregierung be sitzt oder sonst 
in seiner Souveränität einge schränkt ist. 

A r t i k e l  3

Recht auf Leben
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 

A r t i k e l  4

Verbot der Sklaverei  
und des Sklavenhandels
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigen schaft 
gehalten werden; Sklaverei und Sklaven han del 
sind in allen ihren Formen verboten. 

A r t i k e l  5

Verbot der Folter
Niemand darf der Folter oder grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behand lung 
oder Strafe unterworfen werden. 

A r t i k e l  6

Anerkennung  
als Rechtsperson
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig an-
erkannt zu werden. 

A r t i k e l  7

Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 
und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
glei chen Schutz durch das Gesetz. Alle haben 
An spruch auf gleichen Schutz gegen jede Dis-
kriminierung, die gegen diese Erklärung ver-
stößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer 
derartigen Diskriminierung. 

A r t i k e l  8

Anspruch auf Rechtsschutz
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen 
Rechts behelf bei den zuständigen inner staat-
lichen Gerichten gegen Handlungen, durch 
die seine ihm nach der Verfassung oder nach 
dem Gesetz zustehenden Grundrechte ver letzt 
werden. 

A r t i k e l  9

Schutz vor willkürlicher 
Verhaftung und Ausweisung
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes verwiesen werden. 

R e s o l u t i o n  2 1 7  A  ( I I I )  v o m  1 0 . 1 2 . 1 9 4 8
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A r t i k e l  1 0

Anspruch auf ein faires 
Gerichtsverfahren
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte 
und Pflichten sowie bei einer gegen ihn er-
hobenen strafrechtlichen Beschuldigung in 
voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes 
und öffentliches Verfahren vor einem unab-
hängigen und unparteiischen Gericht. 

A r t i k e l  1 1

Unschuldsvermutung  
und Rechtsgebundenheit  
von Urteilen
1. Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung 

beschuldigt wird, hat das Recht, als un-
schuldig zu gelten, solange seine Schuld 
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem 
er alle für seine Verteidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist. 

2. Niemand darf wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit 
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder 
internationalem Recht nicht strafbar war. 
Ebenso darf keine schwerere Strafe als die 
zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren 
Handlung angedrohte Strafe verhängt wer-
den. 

A r t i k e l  1 2

Freiheitssphäre des 
Einzelnen
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, seine Woh nung 
und seinen Schriftverkehr oder Beein träch ti-
gungen seiner Ehre und seines Rufes aus ge-
setzt werden. Jeder hat Anspruch auf recht-
lichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 
Beeinträchtigungen. 

A r t i k e l  1 3

Bewegungs- und 
Auswanderungsfreiheit
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines 

Staates frei zu bewegen und seinen Auf ent-
haltsort frei zu wählen. 

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, ein schließ-
lich seines eigenen, zu verlassen und in sein 
Land zurückzukehren. 

A r t i k e l  1 4

Recht auf Asyl
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor 

Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genom-
men werden im Falle einer Strafverfolgung, 
die tatsächlich auf Grund von Verbrechen 
nichtpolitischer Art oder auf Grund von 
Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen. 

A r t i k e l  1 5

Recht auf 
Staatsangehörigkeit
1. Jeder hat das Recht auf eine Staats ange hö-

rig keit. 

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit 
willkürlich entzogen noch das Recht versagt 
werden, seine Staatsangehörigkeit zu wech-
seln. 

A r t i k e l  1 6

Eheschliessung und Familie
1. Heiratsfähige Frauen und Männer haben 

ohne Beschränkung auf Grund der Rasse*, 
der Staatsangehörigkeit oder der Religion 
das Recht zu heiraten und eine Familie zu 
gründen. Sie haben bei der Eheschließung, 
während der Ehe und bei deren Auflösung 
gleiche Rechte. 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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2. Eine Ehe darf nur bei freier und unein ge-
schränkter Willenseinigung der künftigen 
Ehegatten geschlossen werden. 

3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit 
der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 
durch Gesellschaft und Staat. 

A r t i k e l  1 7

Recht auf Eigentum
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in 

Gemeinschaft mit anderen Eigentum inne-
zuhaben. 

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums 
be raubt werden. 

A r t i k e l  1 8

Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu 
wechseln, sowie die Freiheit, seine Reli gion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen 
zu bekennen. 

A r t i k e l  1 9

Meinungs- und 
Informationsfreiheit
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert an-
zu hängen sowie über Medien jeder Art und 
ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen  
und Gedankengut zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten. 

A r t i k e l  2 0

Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit
1. Alle Menschen haben das Recht, sich fried lich 

zu versammeln und zu Vereinigungen zu-
sammenzuschließen. 

2. Niemand darf gezwungen werden, einer Ver-
einigung anzugehören. 

A r t i k e l  2 1

Allgemeines und  
gleiches Wahlrecht
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der 

öffentlichen Angelegenheiten seines Landes 
unmittelbar oder durch frei gewählte Ver-
treter mitzuwirken. 

2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu 
öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 

3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage 
für die Autorität der öffentlichen Gewalt; 
dieser Wille muss durch regelmäßige, un-
verfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen 
mit geheimer Stimmabgabe oder in einem 
gleichwertigen freien Wahlverfahren zum 
Ausdruck kommen. 

A r t i k e l  2 2

Recht auf soziale Sicherheit
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das 
Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch da-
rauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und 
internationale Zusammenarbeit sowie unter 
Berücksichtigung der Organisation und der 
Mittel jedes Staates in den Genuss der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu gelangen, die für seine Würde und die freie 
Entwicklung seiner Persönlichkeit un ent behr-
lich sind. 
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A r t i k e l  2 3

Recht auf Arbeit  
und gleichen Lohn
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufs-

wahl, auf gerechte und befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf Schutz vor Arbeits-
losigkeit. 

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte 
und befriedigende Entlohnung, die ihm 
und seiner Familie eine der menschlichen 
Würde entsprechende Existenz sichert, ge-
gebenenfalls ergänzt durch andere so zi a le 
Schutzmaßnahmen. 

4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner In ter-
essen Gewerkschaften zu bilden und sol chen 
beizutreten. 

A r t i k e l  24

Recht auf Erholung  
und Freizeit
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit 
und insbesondere auf eine vernünftige Be gren-
zung der Arbeitszeit und regelmäßigen be-
zahlten Urlaub. 

A r t i k e l  2 5

Recht auf einen ange-
messenen Lebens standard
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebens stan-

dard, der seine und seiner Familie Ge sund-
heit und Wohl gewährleistet, ein schließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Ver-
sorgung und notwendige soziale Leistun gen 
gewährleistet sowie das Recht auf Sicher-
heit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krank heit, 
Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie 
bei anderweitigem Verlust seiner Unter halts-
mittel durch unverschuldete Um stände. 

2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf be-
son dere Fürsorge und Unterstützung. Alle 
Kin der, eheliche wie außereheliche, genießen 
den gleichen sozialen Schutz. 

A r t i k e l  2 6

Recht auf Bildung
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bil-

dung ist unentgeltlich, zum min des ten der 
Grund schulunterricht und die grund legen de 
Bildung. Der Grund schul unter richt ist obli-
ga torisch. Fach- und Berufs schulunterricht 
müs sen all ge mein ver fügbar gemacht wer-
den, und der Hoch schul unter richt muss allen 
gleicher maßen ent sprechend ihren Fähig-
keiten offen stehen. 

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. 
Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freund-
schaft zwischen allen Nationen und allen 
rassischen* oder religiösen Gruppen beitra-
gen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 

3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die 
Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 
zuteilwerden soll. 

A r t i k e l  2 7

Freiheit des Kulturlebens
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der 

Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den 
Künsten zu erfreuen und am wissen schaft-
lichen Fortschritt und dessen Er run gen schaf-
ten teilzuhaben. 

2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen 
und materiellen Interessen, die ihm als Ur-
heber von Werken der Wissenschaft, Lite ratur 
oder Kunst erwachsen. 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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A r t i k e l  2 8

Soziale und  
internationale Ordnung
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und in ter-
nationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten voll ver wirk-
licht werden können. 

A r t i k e l  2 9

Grundpflichten
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemein-

schaft, in der allein die freie und volle Ent-
faltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und 
Freiheiten nur den Beschränkungen unter-
worfen, die das Gesetz ausschließlich zu 
dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und 
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer 
zu sichern und den gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ordnung und des 
allgemeinen Wohles in einer demokratischen 
Gesellschaft zu genügen. 

3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in kei-
nem Fall im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen aus ge-
übt werden. 

A r t i k e l  3 0

Auslegungsregel
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin 
ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, 
eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht 
begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine 
Handlung zu begehen, welche die Beseiti gung 
der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten zum Ziel hat. 

*A n m e r k u n g : 
Die Menschenrechtscharta von 1948 ver-
wen dete noch den Begriff „Rasse“. Der erste 
Generaldirektor der UNESCO Julian Huxley 
sorg te dafür, dass dieser Sprachgebrauch 
inzwischen weitgehend aufgegeben wurde. 
Huxley hatte bereits 1935 in einem viel 
beachteten Text darauf hingewiesen, dass 
die biologischen Unterschiede unter den 
Menschen zu gering sind, um von unter-
schiedlichen „Menschenrassen“ zu sprechen.

Stattdessen schlug er den Begriff der „Ethnie“ 
bzw. der „ethnischen Gruppe“ vor. Auf sei ne 
Anregung hin veröffentlichte die UNESCO 1950 
ein entsprechen des Dokument zur „Rassen-
frage“, das zur Folge hatte, dass in späteren  
UN-Dokumenten zunehmend von „Ethnien“ 
statt von „Rassen“ gesprochen wurde. 

Q u e l l e : 
UN Department for General Assembly and 
Conference Management, German Translation 
Service, NY. Die Rechtschreibung wurde an die 
heute gül tigen Regeln angepasst.

Die Überschriften hinter den einzelnen Men-
schenrechts-Artikeln, die deren maß geb lichen 
Inhalt angeben, wurden ergänzt, um eine 
schnellere Orientierung zu ermöglichen.
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„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“: 

Die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) ist eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, 

der sich viele renommierte Wissenschaftler(innen), Philosoph(inn)en und Künstler(innen) 

angeschlossen haben. Die Ziele der 2004 gegründeten Stiftung werden inzwischen von 

rund 10.000 Fördermitgliedern unterstützt. 

Weitere Informationen unter:  

www.giordano-bruno-stiftung.de

Stiftungssitz „Haus Weitblick“ im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal
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Der vorliegende Text greift auf Formulierungen aus dem Buch  
„Hoffnung Mensch. Eine bessere Welt ist möglich“  

(Piper Verlag 2014) zurück. 

Die abenteuerliche Geschichte des „Weltbürgers Nr.1“ Garry Davis 
erzählt der 2018 erschienene Dokumentarfilm„The World is My 
Country“ von Arthur Kanegis (www.theworldismycountry.com).

Mit der Frage der „digitalen Menschenrechte“ setzt sich die  
gbs-Broschüre „WIE muss Technik?“ auseinander (gbs 2018).
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Die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die 
General versammlung der Ver ein ten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris war 
ein Meilenstein der Mensch heits geschichte. 

Die vor liegende Bro schüre, die den vollständigen Text der UN-Menschen rechts-
charta wie der gibt, be leuchtet die oft vergessenen Hinter grün de, die zu die ser 
Erklärung ge führt haben, und ver deut licht, dass die universellen Men schen rechte 
Früchte ei nes „Weltkulturerbes der Menschheit“ sind, das von Männern und Frauen 
aller Zei ten, aller Kulturen und aller Konti nente her vorgebracht wurde.

Die „Internationale der Nationalisten“, die heute von Moskau bis Washington 
reicht, stellt eine ernsthafte Bedrohung dieses Welt kul tur erbes dar. Ihr kann 
die „Welt zivil gesellschaft“ nur ent ge gentreten, in dem sie die welt  bürger liche 
Perspek ti ve stärkt, die der maßgebliche Vorrei ter der Menschen rechts idee, 
Thomas Paine, be reits vor mehr als zwei Jahr  hun derten eingenommen hat:  
„The World is Our Country“.


